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 Veröffentlicht am 03.07.1992

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

VwGG §30 Abs2;

WRG 1959 §121;

Rechtssatz

Nichtstattgebung - wasserrechtliche Überprüfung - Die Feststellung, daß eine ausgeführte Anlage dem erteilten

Konsens nicht entspricht, ist einer Zwangsvollstreckung ebensowenig unterworfen, wie sie geeignet wäre, einem

Dritten eine ausübbare Berechtigung einzuräumen. Da der angefochtene Bescheid einem Vollzug nicht zugänglich ist,

kann aber der Beschwerde schon aus diesem Grund keine aufschiebende Wirkung zuerkannt werden.

Schlagworte

Vollzug
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